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Vorwort

Die Buchreihe hat sich zum Ziel gesetzt, bedeutsame Bereiche des Landesrechts für 
Studium, Ausbildung und Fortbildung besonders aufzubereiten. Zu diesem Zweck 
besteht eine enge Verbindung zwischen dem Nomos Verlag und der Hessischen 
Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden. Die Autoren 
dieser Buchreihe sind Hochschullehrer bzw. frühere Hochschullehrer in Zusammen
arbeit mit erfahrenen Praktikern aus der Verwaltung.

Die einzelnen Bände sind inhaltlich insbesondere auf die Bedürfnisse von Studieren
den an Universitäten und Verwaltungshochschulen zugeschnitten. Von besonderem 
Nutzen werden sie auch für die Absolventen von anderen Bildungseinrichtungen 
sein, wie z.B. für die Lehrgangsteilnehmer der Verwaltungsseminare des Hessischen 
Verwaltungsschulverbandes. Darüber hinaus sind die Lehrbücher so gestaltet, dass 
sie auch sachkundige Ratgeber für die tägliche Verwaltungspraxis als auch für eh
renamtliche Kommunalpolitiker in Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen so
wie in Gemeindevertretungen sein können.

Das Werk Kommunalrecht von Prof. Dr. Daniela Birkenfeld beruht sowohl auf den 
Erfahrungen der Autorin als Hochschullehrerin als auch auf ihrer langjährigen prakti
schen kommunalpolitischen Tätigkeit. So lehrte Frau Prof. Dr. Birkenfeld bis 2007 als 
Professorin für öffentliches Recht an der Hessischen Verwaltungsfachhochschule. 
Sie wirkte darüber hinaus ehrenamtlich in kommunalen Vertretungskörperschaften 
mit, zunächst als Abgeordnete in der Verbandsversammlung des Umlandverbands 
Frankfurt, dann als Stadtverordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Bildung 
und Integration der Stadt Frankfurt am Main. Bis heute nimmt sie ein Mandat in 
der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbands wahr. Von 2007 bis 2021 
war sie als hauptamtliche Stadträtin in Frankfurt am Main tätig, zunächst als Dezer
nentin für Soziales und Sport, später für Soziales, Senioren, Jugend und Recht. Seit 
2021 wirkt sie nun ehrenamtlich im Magistrat der Stadt Frankfurt am Main mit und 
lehrt Kommunalrecht im Nebenamt an der Hessischen Hochschule für öffentliches 
Management und Sicherheit.

Auch die vorliegende 8. Auflage zeichnet sich durch eine fachlich umfassende 
Darstellung des hessischen Kommunalrechts sowie durch eine klare und übersichtli
che Gliederung des umfangreichen Fachgebiets aus. Rechtsgrundlagen, Rechtspre
chung und Schrifttum wurden nach dem neuesten Stand berücksichtigt.

  

Frankfurt am Main, im Februar 2022.
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Grundlagen der gemeindlichen 
Selbstverwaltung

Die Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung

Die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung

Dorf und Stadt

Das Zusammenleben in Städten und Gemeinden war den Menschen zunächst völlig 
fremd. Sie zogen als Nomaden den Tierherden nach, sorgten als Sammler und 
Jäger für ihren Unterhalt und lebten in Höhlen und anderen naturgegebenen Un
terschlüpfen. Mit der Zunahme an Kenntnissen im Ackerbau nahm die Landnah
me der Nomaden zu. Die Entstehung von Gemeinden kennzeichnet daher den 
Übergang menschlichen Zusammenlebens vom Nomadendasein zum Zustand der 
Sesshaftigkeit. Bei der geschichtlichen Betrachtung der Entwicklung der kommu
nalen Selbstverwaltung muss zwischen zwei Grundformen des kommunalen Lebens 
unterschieden werden: dem Dorf und der Stadt. Beide nahmen im Rechtlichen 
als auch im Tatsächlichen unterschiedliche Entwicklung, die sich erst im 20. Jahr
hundert durch eine einheitliche Gemeindeordnung rechtlich – und langsam auch 
tatsächlich – zu nähern begann.

Das Dorf war die von den Germanen bevorzugte Lebensform. Es hatte allerdings 
noch wenig gemein mit heutigen Dörfern. In seiner Urform war das Dorf lediglich 
eine Vereinigung von Dorfgenossen, die zunächst durch die (Groß-)Familie und 
später durch nachbarschaftliche Beziehungen zusammengehalten wurde. Haus und 
Hof standen im Eigentum des einzelnen Dorfgenossen. Das hiervon nicht in An
spruch genommene Gebiet der Feldmark stand zunächst im Gemeingut der Dorf
genossenschaft. Dem Einzelnen war es jedoch auch möglich durch zusätzliche Ro
dung Eigentum an Flächen zu erlangen. Wald, Weide, Wege, Gewässer, Sandgruben 
und Steinbrüche standen im Gemeinschaftseigentum und wurden auch gemeinsam 
bewirtschaftet (sog. Allmende).

Neben diesen gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen verbanden die Dorfge
nossen aber auch andere Rechte und Pflichten, so vor allem die Tragung der ge
meinsamen Lasten. Zu den Obliegenheiten gehörten der Ausbau und die Unter
haltung von Weg und Steg, die Überwachung des Herdfeuers, die Reinigung des 
Brunnens, die Verteidigung des Dorfes. Zu den Rechten zählten die Beratung und 
Beschlussfassung über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinschaft, das 
Recht zur Nutzung der Feldmark und den gemeinsamen Einrichtungen ebenso wie 
der Anspruch auf Unterstützung durch die Dorfgenossen. Zur Wahrnehmung ge
meinsamer Aufgaben, etwa zur Regulierung von Wasserläufen, schlossen sich die 
Dorfgemeinschaften zu überörtlichen Markgenossenschaften – vergleichbar mit 
den heutigen Zweckverbänden (vgl. Kap.11 B I → Rn. 746 ff.) – zusammen.

Organ der Dorfgenossenschaft war die Dorfversammlung der stimmberechtigten 
Vollgenossen. Die Vollversammlung entschied über die wichtigen Angelegenheiten 
der Gemeinschaft, wie z.B. über die Gestattung der Zuwanderung Fremder, die Aus
übung der Waffenhilfe und Beistandspflicht, die Beilegung von Grenzstreitigkeiten 
und in Fällen der Verschmutzung von Brunnen und Gewässern. Für die Erledigung 
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der laufenden Geschäfte hingegen war der von der Gemeinde selbst gewählte Vor
steher zuständig.

Mit dem Aufkommen und der Erstarkung des Grundherrentums und des Lehens
wesens im frühen Mittelalter wurde jedoch die freie Selbstverwaltung der Dorfge
nossen durch den Grundherren und mit dem Aufkommen der Landeshoheit um 
das Jahr 1200 von dem Landesherren immer weiter zurückgedrängt. Erbzins- und 
Erbpachtverhältnisse wandelten die ehemals freien Bauerngemeinden bis auf weni
ge Ausnahmen in grundherrliche Dörfer. Grund hierfür war nicht zuletzt die in dem 
Aufbau und der Zusammensetzung begründete Schwäche der Dorfgemeinschaft. 
Dorfgenossen mit allen Rechten und Pflichten waren ausschließlich die Eigentümer 
von Haus und Hof, denen die Genossen minderen Rechts (Halbspänner und Schutz
genossen) gegenüberstanden. Durch die beschränkte Möglichkeit der Landnahme 
veränderte sich das Verhältnis von Vollgenossen zu Mindergenossen zulasten der 
Privilegierten. Mit dem zahlenmäßigen Übergewicht der Mindergenossen vollzog 
sich aber auch zwangsläufig eine Lockerung der genossenschaftlichen Ordnung, 
die sich nach außen als Schwächung der Gemeinschaft bemerkbar machen musste. 
Hinzu kamen volkswirtschaftliche Veränderungen, wie die Ablösung der Tauschwirt
schaft durch die Einführung der Geld- und Kreditwirtschaft.

Der Ursprung der Stadtgründung kann nicht auf einen einheitlichen Vorgang zu
rückgeführt werden, sondern vollzog sich vielmehr regional und zeitlich in unter
schiedlicher Weise. Die ersten, auf dem Boden des späteren deutschen Reiches, 
von den Römern gegründeten Städte gehen teilweise auf frühere Kastelle und Le
gionslager zurück (Augsburg, Trier, Köln, Mainz, Regensburg, Koblenz, Worms und 
Passau), andere entwickelten sich im Schutz von Burgen und Klöstern (München). 
Wuchsen sie teilweise zunächst zu beachtlicher Größe heran, so fielen sie am Ende 
Eroberungen und Brandstiftungen zum Opfer. Zählte bspw. Trier im 4. Jahrhundert 
80.000 Einwohner und Köln 50.000 Einwohner, wird von dem 9. Jahrhundert auch 
als der städtelosen Zeit berichtet. Erst im 11. Jahrhundert entwickelten sich die 
Städte aufgrund des zunehmenden Handels- und Wirtschaftslebens erneut, wobei 
die mittelalterlichen Städte, auch zu ihrer Blütezeit im 13. und 14. Jahrhundert, 
niemals mehr die Größenordnungen der römischen Städte erreichten.
Literatur: Pagenkopf, Kommunalwissenschaft, S. 13 ff.; Kunkel/Lerche/Mieth/Vogt, Enzyklopä
die, S. 4 ff.

Die Stadtentwicklung im Mittelalter

Während die Bewohner in den Dörfern in ihrer Mehrheit Landesherren oder Gutsher
ren unterstanden und sich die persönliche Abhängigkeit bis hin zur Leibeigenschaft 
durchsetzte, traten mit Zunahme des Handels in der Mitte des 11. Jahrhunderts die 
ersten Städte mit eigener Stadtverfassung und Marktprivilegien in Erscheinung. 
Das Marktrecht, die Steuerhoheit, die eigene Gerichtsbarkeit, das örtliche Rechts
setzungsprivileg und die Schutz- und Wehrhoheit gelten als Wesensmerkmale der 
mittelalterlichen Stadt. Zwar waren die Rechte der Bürger in den einzelnen Städ
ten sehr unterschiedlich ausgestaltet, wesentliche Privilegien einer mittelalterlichen 
Stadt waren jedoch das Recht auf Grundeigentum und auf Freizügigkeit. So stammt 
aus dem 12. Jahrhundert der Rechtssatz „Stadtluft macht frei“. Dies bedeutete, 
dass auch der vom Land Hinzuziehende, der durch das Stadttor schritt und nicht 
binnen eines Jahres von seinem Herrn zurückgefordert wurde, die Freiheitsrechte 
erlangte und Bürger werden konnte.

2.
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Diese Keime einer kommunalen Selbstverwaltung dürfen aber nicht darüber hinweg
täuschen, dass der Stadtherr zunächst eine umfassende obrigkeitliche Gewalt 
ausübte. Auch waren nicht alle Bürger mit gleichen Rechten ausgestattet. Das pas
sive Wahlrecht stand nur den Patriziern, also den Grundbesitzern und den in Gil
den organisierten Kaufleuten zu, während den in Zünften zusammengeschlossenen 
Handwerkern das Amt des Ratsherrn zunächst verschlossen blieb. Erst mit wach
sender Bedeutung erstarkte im 14. und 15. Jahrhundert der Einfluss der Zünfte 
soweit, dass sie eigene Vertreter in den Stadtrat entsenden konnten. Zu dieser Zeit 
kann auch von dem Stadtrat als regelmäßige Verwaltungsbehörde gesprochen wer
den. Das Amt des Ratsherrn war ein unbezahltes Ehrenamt. Zu den Aufgaben des 
Rates gehörte die Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen (Badehaus, Ratskeller, 
Stadtmühle, öffentliche Waage) und der kirchlichen Einrichtungen (Schulen, Armen- 
und Krankenhäuser), deren Unterhalt aber von der Kirche bestritten wurde. Der Rat 
sorgte weiterhin für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, übte die 
Kontrolle über die Güte und Angemessenheit der Preise für Lebensmittel aus und 
legte den Steuersatz fest.

Auch das aktive Wahlrecht unterlag mit der Zeit einigen Veränderungen. Wurde 
der Stadtrat zunächst von der Stadtgemeinde gewählt, wurde dieses plebiszitäre 
Element immer weiter zugunsten eines Wahlmännersystems zurückgedrängt, an 
dem sich nur die vermögenden Bürger beteiligen durften. Infolgedessen setzte sich 
in zahlreichen Städten eine Alleinherrschaft einzelner Geschlechter durch.

Eine besondere Stellung unter den Städten nahmen die königlichen Städte oder 
Reichsstädte ein. Die Reichsstädte schuldeten dem König Huldigung, Heerfahrt 
und Steuern und waren verpflichtet, ihn und seinen Hof aufzunehmen. Auf der an
deren Seite standen ihnen die Gesetzgebungshoheit, die Verteidigungshoheit, das 
Bündnis- und Fehderecht sowie einnahmebringende Hoheitsrechte zu. Im Gegen
satz hierzu waren die freien Reichsstädte, die sich von der bischöflichen Herrschaft 
befreit hatten und unter dem unmittelbaren Schutz des Reiches standen, von diesen 
Verpflichtungen weitgehend freigestellt. Sie bildeten daher territoriale Zwergstaaten 
und verteidigten im westfälischen Frieden gleich den Reichsstädten das ihnen im 
Jahre 1582 vom Reichstag neben den anderen Reichsständen (Kurfürstenkollegium 
und Reichsfürstenrat) zugestandene Stimmrecht, wenn auch weiterhin das Städte
kollegium von Entscheidungen in etlichen Reichsangelegenheiten ausgeschlossen 
blieb. Ende des 18. Jahrhunderts hatten 51 Städte Sitz und Stimme im Städtekolle
gium, dessen Vorsitz die Stadt hatte, in der der Reichstag jeweils tagte. Nach der 
Auflösung des Reiches (1806) sank die Zahl der Reichsstädte erheblich. Der Deut
sche Bund erkannte 1815 als Reichsstädte nur noch Bremen, Hamburg, Lübeck 
und Frankfurt am Main an.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Städte des Mittelalters bereits 
viele uns bekannte Züge aufwiesen, die als Vorläufer und Wegbereiter der heutigen 
kommunalen Selbstverwaltung angesehen werden können. Dem äußeren Wachstum 
der Städte entsprach aber nicht ihre innere Organisation. Der Kampf zwischen den 
Patriziern und den Zünften lähmte ihre Entwicklung. Die von den Patriziern bekann
ten oligarchischen Strukturen wurden von den Zünften nach dem Erreichen ihrer An
erkennung fortgesetzt. Insofern kann es nicht verwundern, dass die Unzufriedenheit 
der im Vergleich zu ihren Meistern weitgehend ohne Rechte existierenden Gesellen 
stetig zunahm.
Literatur: Pagenkopf, Kommunalwissenschaft, S. 26 ff.; Wiegelmann, Kommunalverfassungs
recht, Bd. 1, S. 38 ff.
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Das Zeitalter des Absolutismus

Die im Mittelalter gewachsene Selbstverwaltung der Städte ging in der Zeit des 
Absolutismus in dem Maße verloren, in dem die Landesherren ihre verlorene Macht 
wieder an sich zogen. Die wirtschaftlichen Folgen des 30-jährigen Krieges trugen 
das Ihrige dazu bei, die städtische Selbstverwaltung den Aktivitäten der Territorial
fürsten zu opfern. Fast alle Städte waren vom Krieg zerstört, viele der Bewohner 
waren gefallen oder verhungert, der Ratsschatz war geplündert und das eigene Hab 
und Gut geraubt. Die Unfähigkeit die städtischen Finanzen zu ordnen, führte dazu, 
dass die Landesfürsten mit den Städten nahezu genauso umgingen, wie es mit den 
Landgemeinden ohnehin gang und gäbe war.

Die Rechtsverhältnisse der Städte beruhten nicht auf einem allgemeinen Gesetz, 
sondern auf unterschiedlichen Reglements, die für jede Stadt gesondert erlassen 
wurden. Soweit aber diese Vorschriften keine Regelung trafen, galt ab 1794 das 
Preußische Allgemeine Landrecht (ALR). Mit dem ALR wurde erstmalig für ganz 
Preußen ein einheitliches Städterecht geschaffen, das die Entmachtung der Gemein
den festschrieb, indem es sie als Anstalten des Staates bezeichnete. Mithilfe von 
Weisungen war es dem Staat hiernach möglich, unmittelbar in die Verwaltung der 
Gemeinden einzugreifen. Die Stadtverwaltung degradierte zum untersten Organ der 
Staatsverwaltung. Die eingeengte Befugnis der städtischen Organe lässt sich exem
plarisch anhand des § 157 des ALR demonstrieren: „Übrigens genießen Stadtge
meinden in Ansehung ihres Cämmereyvermögens die Rechte der Minderjährigen“. 
Im Übrigen legte das ALR für alle Städte fest, dass das Stadtrecht und damit auch 
das Marktrecht auf königlicher Verleihung beruhten.

Die Stadtgemeinden wurden durch den auf Lebenszeit bestellten Magistrat vertre
ten. Dieser wurde je nach Ortsverfassung von den Bürgern gewählt oder vom Lan
desherren bestellt.1 In Zweifelsfällen erfolgte seine Wahl durch den bestehenden 
Magistrat im Wege der Kooptation. Aber selbst im Fall einer Wahl hatten nicht alle 
Einwohner das Wahlrecht. Das Gesetz unterschied zwischen Bürgern, die in der 
Gemeinde ihren Wohnsitz hatten und das Bürgerrecht erworben hatten, Eximierten, 
d.h. Personen, die kraft ihrer Ämter von der Gerichtsbarkeit ihres Wohnortes befreit 
waren und sog. Schutzverwandten mit minderen Rechten. Auch benötigte ein ge
wählter Magistrat die Bestätigung durch den Landesherren. Die Staatsaufsicht war 
nicht hinlänglich geordnet, so dass die städtische Verwaltung stetiger Bevormun
dung und Willkür ausgesetzt war. Hierdurch verloren die Bürger immer mehr Inter
esse am gemeindlichen Geschehen und zogen sich in ihr Privatleben zurück. Erst 
die Lehren der Aufklärung und die Folgen der französischen Revolution führten zu 
einer Zurückdrängung der Macht der Landesfürsten.
Literatur: Pagenkopf, Kommunalwissenschaft, S. 34 f.

Die Steinsche Städtereform

Unmittelbarer Auslöser für eine Rückbesinnung auf die verloren gegangenen Freihei
ten und Rechte der Städte und einen Neubeginn war die Niederlage Preußens 
gegen Napoleon im Jahre 1806. Die von Reichsfreiherrn Carl vom und zum Stein 
(1757–1831) als preußischem Minister geschaffene Städteordnung vom 19.11.1808 
gilt als der Ausgangspunkt der modernen kommunalen Selbstverwaltung. Nach 
der Städteordnung erhielten die nach dem Frieden von Tilsit im Gebiet Preußens 

3.

4.

1 ALR, Teil II, Tit. 8, §§ 120 ff.
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verbliebenen Städte die Magistratsverfassung. Das Ziel der Reform war darauf 
gerichtet, die Gemeinden von der weitgehenden Bevormundung des Staates zu 
befreien und die Verwaltung ihrer Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit zu über
lassen. Von einer Partizipation der Bürger am Gemeindeleben und einer daraus 
resultierenden verstärkten Identifikation der Bürger mit dem Staat versprach man 
sich eine raschere Beseitigung der Lasten und Kosten des Krieges.

Die Bürger wählten die Stadtverordnetenversammlung als willensbildendes Organ, 
die wiederum den Magistrat als ausführendes Organ bestellte. Der Magistrat setzte 
sich je zur Hälfte aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Magistratsmitgliedern zu
sammen, die auf 6 Jahre bzw. auf 12 Jahre gewählt wurden. Der Magistrat hatte 
die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung auszuführen und wurde darin von 
den Stadtverordneten überwacht. Stadtverordnete durften nicht gleichzeitig dem 
Magistrat angehören. Verglichen mit diesen Grundstrukturen kommunaler Selbstver
waltung ist von den heutigen Kommunalverfassungen das von Stein begründete 
Modell der sog. unechten Magistratsverfassung nur noch in Hessen bewahrt.

Die bis zu diesem Zeitpunkt übliche Wahl der Stadtverordneten nach Ordnungen, 
Zünften, Korporationen wurde völlig aufgehoben. Der Staat übte im Vergleich zu 
dem absolutistischen Zeitalter eine eingeschränkte Aufsicht über die Gemeinden 
aus. Sie äußerte sich vor allem in der Bestätigung der Magistratswahlen, in der Ge
nehmigung von Satzungen und in der Entgegennahme von Beschwerden aus der 
Bürgerschaft. Die finanzielle Eigenverantwortlichkeit wurde durch die Wiederher
stellung der Steuerhoheit erreicht. Trotzdem setzten sich demokratische Grundsät
ze noch nicht durch. Nur solche Bürger hatten nämlich das Wahlrecht, die Grundbe
sitz und Gewerbebetrieb hatten oder Steuern in bestimmter Höhe zahlten, und Frau
en stand es grundsätzlich nicht zu. In den meisten Städten besaßen deshalb nur 
6-20 % der Bevölkerung das Stimmrecht. Steins Absicht, den Gedanken der kom
munalen Selbstverwaltung auch auf die Landgemeinden zu übertragen, scheiterte 
am starken Widerstand des Adels.

Die Steinsche Städteordnung sah sich in den folgenden Jahren heftiger Kritik aus
gesetzt. Insbesondere erwies es sich als bedenklich, dass die Stadtverordneten 
berechtigt waren, Gemeindevermögen zu veräußern und Schulden aufzunehmen. 
Stein betrachtete diesen Umstand selbst als unhaltbar und forderte deshalb zur 
Sicherstellung des Gemeindewohls bei der Veräußerung von Eigentum und bei Ein
gehung von Schulden die Einwilligung des Magistrats und der staatlichen Behör
den. Zudem zeigten sich Mängel in der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen 
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Diesen erkannten Schwächen sollte 
die sog. revidierte Städteordnung vom 17.3.1831 Rechnung tragen. Sie forderte 
in wichtigen Angelegenheiten übereinstimmende Beschlüsse der Stadtverordne
tenversammlung und des Magistrats und wurde daher später „echte Magistrats
verfassung“ genannt. Die Zahl der Genehmigungsvorbehalte durch die Aufsichts
behörde wurde ausgeweitet. Entgegen ursprünglicher Absicht wurde die revidierte 
Städteordnung nur in den östlichen Teilen Preußens eingeführt, in denen die 
Städteordnung von 1808 nicht galt. Im Übrigen wurde den Städten die Einführung 
freigestellt, wovon jedoch kaum Gebrauch gemacht wurde. In Westfalen wurde sie 
zunächst nur den größeren Städten, später allen Gemeinden über 2.500 Einwohnern 
verliehen. Schließlich wurde für die rheinischen Gemeinden 1845 eine Gemeindeord
nung nach französischem Vorbild erlassen. Die sich hieraus ergebende Aufsplitte
rung des Kommunalverfassungsrechts führte zu kaum durchschaubaren Struktu
ren kommunaler Selbstverwaltung.
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